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Allerdings müssen wir auch darauf hinweisen, dass die Lokalbaukommission bei der 
Behandlung von derartigen Bauanträgen kaum Möglichkeiten der Einflussnahme hat, da sie an 
rechtliche Vorgaben (Grenzen) gebunden ist. 
 
Bauanträge sind nach den Bauvorschriften zu genehmigen, wenn Sie öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften nicht widersprechen.  
Sofern die jeweiligen Anträge keine verunstaltenden Maßnahmen beinhalten, liegt hier eine 
gewisse Baufreiheit für den jeweiligen Bauherrn vor und ein Antragsteller hat somit das Recht 
seinen eigenen Ausdruck über die Gestaltung seiner Fassade zur Geltung zu bringen. 
 
Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 05889 vom 12.03.2019 ist damit nachträglich behandelt worden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 




